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ANFRAGEBEANTWORTUNG 
betreffend die schriftliche Anfrage der Apg. 

Mag. Kukacka und Kolle-g.en vom 9 . .Juli 1991," 

Nr. 1459/J-NR/1991, "Erlaß des Bundes­
ministeriums für öffentliche Wirtschaft und 

Verkehr vom 27. Mai 199"1 zur Frage von 

Duplikaten von § 57a-Gutachten" 

Ihre Fragen 

1392/AB 

1991 .. D8- 3 0 
zu1't59/J 

"Sind Sie bereit, den Erlaß des Bundesministeriums für öffent­
liche Wirtschaft und Verkehr vom 27. Mai 1991 betreffend die 
Ausstellung von Duplikaten von § 57a .... Gutachten zurückzunehmen? 

Wenn ja, bis wann? 

Wenn nein, warum nicht?· 

Im Falle einer ablehnenden Stellungnahme, welche rechtlichen 
Argumente sprechen aus Ihrer Sicht gegen die oben inder Be­
gründung dieser Anfrage dargelegten Rechtsauffassung?" 

darf ich wie folgt beantworten: 

Der gegenständliche Erlaß vom 27. Mai 1991 wurde bereits auf­

gehoben und ersetzt durch den Erlaß vom 15. Juli 1991. 
In diesem ist nunmehr vorgesehen, daß eine polizeiliche 

Verlust- oder Diebstahlsanzeige nicht erforderlich ist, wenn 
jene Begutachtungsstelle um Ausstellung eines Duplikates er­
sucht wird, welche die Begutachtung durchgeführt hat und auch 
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das ursprüng~iche Gutachten ausgestellt hat. Oie Begut­
achtungs$telle kann anhpnd ihrer zweiten Ausfertigung auf Ver­
Ipngen ein Puplika~ des Gutachtens aüs$tellen. 

Wi~n, am $f. 1991 
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